
Stand: 02/17 
 
Arbeitsbereich: 
Sanitär, Heizung, Schlosser 
Reinigen der Filter/Neutralisationsanlage 

1. ANWENDUNGSBEREICH 

 

Reinigung der Filter in der Neutralisationsanlage 
 

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 Gefährdung durch unsachgemäßen Gebrauch, ungeeignete, fehlende oder nicht 
benutzte PSA 

 Gefahr durch gesundheitsschädlichen Sprühnebel (Spritzgefahr!) 

 Einatmen gesundheitsschädlicher Dämpfe und Stäube, Geruchsbelästigung 

 Hautschäden, Allergien, Infektionsgefahr durch direkten Kontakt mit Gefahrstoffen bei 
der Reinigung (Spritzgefahr!) 

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 Nur eingewiesene Beschäftigte dürfen die Filter der Neutralisationsanlage reinigen. 

 Filter abbürsten und im Filtergehäuse abspülen. 

 Die im  Arbeitsbereich gegebenen Anweisungen sowie Aushänge, Verbots-, Warn-, 

Gebots- und Hinweisschilder sind zu beachten. 

 Gefährden Sie durch Ihre Arbeit nicht sich selbst oder andere. 

 Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln sind verboten. 

 Benutzen Sie bei der Reinigung der Filter immer einen spritzwassergeschützten 

Einwegoverall mit Kapuze, zusätzlich eine Schutzschürze, wasserdichte-

chemikaliengeschützte lange Schutzhandschuhe, ein Gesichtsschild und eine 

Halbmaske mit geeignetem Filter sowie rutschfestes, geschlossenes Schuhwerk. 

 Handreinigungs-, Handpflege- und Hautschutzmittel gem. Hautschutzplan benutzen. 

 Während den Arbeiten für gute und ausreichende Belüftung sorgen. 

 Rauchen und offenes Feuer sind verboten. 

 Die Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz ist zu gewährleisten. 

 Stolper- und Rutschgefahren (z.B. durch herumliegende Gegenstände oder 

ausgelaufene Flüssigkeiten) stets sofort beseitigen. 

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / GEFAHRENFALL 

 Ausgelaufene Flüssigkeiten stets sofort beseitigen 

 Arbeiten sofort einstellen und Vorgesetzten informieren 

5. ERSTE HILFE 

 Verletzungen sofort versorgen.  

 Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.   

 Ersthelfer: A (Herr Bremermann, Tel.: 2566 / Herr Brinkmann Tel.: 2799) 
      B (Herr Luster, Tel.: 2103 / Herr Reiß Tel.: 2105) 
      C (Herr Niemeyer, Tel.: 2068 / Herr Bosenick Tel.: 2123) informieren 

 Notruf: Tel.: 112. Nicht auflegen, bevor der Notruf bestätigt wurde!. INSTANDHALTUNG 

6. INSTANDHALTUNG/ ENTSORGUNG 

 Mängel an der Filteranlage sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden. 

 Fachgerechte Entsorgung: Hygienematerial (Schutzanzug) vor Ort im verschlossenen Beutel und 
direkt über das Chemikalienaußenlager entsorgen. 

 Den Filterschlamm über das Chemikalienaußenlager entsorgen. 
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